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Fördermöglichkeiten für eine erfolgreiche  
Digitale Transformation 

Die Förderprogramme von Bund und Ländern zur Digitalisierung  
unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Digitalen Transformation 

Grundsätzlich verfolgen alle Förderprogramme von Bund und Ländern zur Digitalisierung 
das Ziel, die digitale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auszubauen und zu sichern. 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben hängen dabei stark vom jeweiligen Förderprogramm und 
deren Förderintention ab. Wir geben Ihnen einen ersten Überblick über relevante Förder-
programme, die wichtigsten Eckdaten und vermitteln Sie gerne an die zuständigen Bera-
tungsstellen. 
 
Bitte beachten Sie, dass mit dem Vorhaben erst nach dem Zeitpunkt begonnen werden 
kann, der im jeweiligen Förderprogramm als frühestmöglicher Start definiert ist. Dieser Zeit-
punkt kann z. B. der eingereichte Antrag oder auch erst der Zuwendungsbescheid sein. Die 
Regelungen des jeweiligen Förderprogramms zu einem förderunschädlichen Beginn des 
Vorhabens sind unbedingt zu beachten, um die Förderfähigkeit nicht zu verlieren. 

Beratung zu Förderprogrammen 

Die Projektkoordination Digitalisierung und Arbeiten 4.0 der Taskforce FKS+ berät Sie gerne 
und steht Ihnen auch bei dem Thema Fördermöglichkeiten für eine erfolgreiche Digitale 
Transformation mit Rat und Tat zur Seite: 
https://fks-plus.de/taskforce 

Zuschuss- und Darlehensprogramme im Bereich Digitalisierung und Inno-
vation – Beispielhafte Förderprogramme und wichtigste Eckdaten im 
Überblick 

Bundesweite Förderprogramme  Bayernweite Förderprogramme  
BMWE-Innovationsgutschein (go-inno)   S.2 Innovationsgutschein Bayern S.4 

KfW-Konsortialkredit Innovation und  

Digitalisierung 

S.2 Digitalbonus Bayern S.4 

ERP-Förderkredit Innovation (KfW) S.3 Sonderprogramm  
Transformation@Bayern 

S.5 

ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW) S.3 Bayerischer Transformationsfonds  
(BayTFS) 

S.6 

  Innovationskredit (LfA) S.7 

  Digitalisierungskredit (LfA) S.8 

https://fks-plus.de/TaskForce


 

Seite 2 Stand: 04.07.2025 

 

Bundesweite Förderprogramme 

Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

BMWE-Innovationsgutschein (go-inno) 1 

Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft einschließlich des Hand-
werks mit weniger als 100 Mitarbei-
ter*innen und max. 20 Mio. Euro 
Jahresumsatz oder -bilanzsumme 
mit Standort in Deutschland 

Externe Management- und Beratungs-
leistungen von autorisierten Beratungs-
unternehmen zur Vorbereitung und 
Durchführung von Produkt- und techni-
schen Verfahrensinnovationen in zwei 
Leistungsstufen: 
1. Potenzialanalyse 
2. Realisierungskonzept  

– Pro Kalenderjahr maximal 5 Bera-
tungsgutscheine mit 20.000 Euro max. 
Gesamtfördersumme 

– Für einen Beratertag sind Ausgaben 
bis zu 1.100 Euro je Tagewerk zu 50 % 
förderfähig 

– Zuschuss maximal für:  
– Potenzialanalyse 5.500 Euro 
– Realisierungskonzept 13.750 Euro 

– Antragstellung und Umsetzung durch 
autorisierte*n Berater*in erforderlich 

KfW-Konsortialkredit Innovation und Digitalisierung 2 

In- und ausländische Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft sowie 
Projektgesellschaften, die sich 
mehrheitlich in Privatbesitz befin-
den  
 
Auslandsvorhaben deutscher Un-
ternehmen und deren Tochterge-
sellschaften mit Sitz im Ausland; 
Vorhaben ausländischer Unterneh-
men sind auf Vorhaben in Deutsch-
land beschränkt 
 
Für Antragsteller mit einem Grup-
penumsatz von über 500 Mio. EUR 
gelten besondere Anforderungen 
an die Höhe der geplanten jährli-
chen Investitions- / Digitalisie-
rungsausgaben 

Innovationsvorhaben, die dazu dienen, 
neue oder verbesserte Produkte, Ver-
fahren, Prozesse / Dienstleistungen zu 
entwickeln, z. B. F&E-Ausgaben, An-
schaffung von Software, Weiterbil-
dung, Marketing, Design, Konstruktion 
 
Digitalisierungsvorhaben, die zur deut-
lichen Intensivierung der Digitalisierung 
beitragen. Das können Projekte und 
Maßnahmen zur Erneuerung und Ver-
besserung der IT-Struktur, zur Nutzung 
digitaler Anwendungen, sowie zum 
Ausbau von firmenspezifischem Wissen 
sein. 
 
Es können Investitionen und Betriebs-
mittel gefördert werden. 
 

– Risikounterbeteiligung der KfW an 
Fremdfinanzierungen mit einem 
Risikoanteil der KfW von in der Re-
gel 7,5 Mio. bis max. 100 Mio. Euro  

– Finanzierung erfolgt direkt als Kon-
sortialpartner oder indirekt im 
Rahmen einer Risikounterbeteili-
gung und kann bis zu 50 % der Vor-
habenfinanzierung betragen 

– KfW darf nicht größter Risikoträger 
werden, um eine adäquate Risiko-
partnerschaft zwischen KfW und 
Finanzierungspartnern sicherzu-
stellen 

– Antragstellung muss über Geschäfts-
bank / Hausbank erfolgen 

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-inno/go-inno.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/index-2.html
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Bundesweite Förderprogramme / Fortsetzung 
 
Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

ERP-Förderkredit Innovation (KfW) 3 

Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft (mehrheitlich in Privatbe-
sitz), Einzelunternehmer*innen oder 
Freiberufler*innen mit Sitz in 
Deutschland 
 
KMU gemäß EU-Definition mit weni-
ger als 250 Mitarbeiter*innen, Jah-
resumsatz max. 50 Mio. Euro oder 
Jahresbilanzsumme max. 43 Mio. 
Euro unter Berücksichtigung von be-
stehenden Unternehmensverflech-
tungen 
 
Größere mittelständische Unterneh-
men, Gruppenumsatz max. 500 Mio. 
Euro 
 

Gefördert werden innovative Unterneh-
men und Innovationsvorhaben in drei 
Stufen: 
 
Stufe 1 (Basisinnovation): Einfache Pro-
duktverbesserungen, Markteinführung 
sowie Investitionen / Betriebsmittel inno-
vativer Unternehmen 
 
Stufe 2 (LevelUp): Forschung und Ent-
wicklung (Grundlagenforschung, industri-
elle Forschung, experimentelle Entwick-
lung), Umsetzungsinvestitionen 
 
Stufe 3 (HighEnd): Großprojekte (ab 5 % 
des Gruppenumsatzes), KI-Innovationen 
(eigene Entwicklungen, nicht Standard-
KI-Tools) 
 
Gefördert werden sowohl Investitionen 
als auch laufende Kosten 

– Kreditbetrag von bis zu 7,5 Mio. Euro 
in Stufe 1 oder 25 Mio. Euro in Stufe 2 
und 3 

– Kein Mindestbetrag 
– Finanzierung bis zu 100 % der förder-

fähigen Kosten 
– Ergänzend wird ein ERP-Förderzu-

schuss angeboten (stufenabhängig, 
max. 5 % des ausgezahlten Kredits, 
Höchstbetrag 200.000 Euro) 

– Zinssatz abhängig von Bonität und Be-
sicherung, je höher die Stufe, desto 
niedriger die Zinsen 

– Haftungsfreistellung von 50 % möglich 
– Antragstellung muss über Geschäfts-

bank / Hausbank erfolgen 

ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW) 4 

Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft (mehrheitlich in Privat-
besitz), Einzelunternehmer*innen 
oder Freiberufler*innen mit Sitz in 
Deutschland 
 
KMU gemäß EU-Definition mit weni-
ger als 250 Mitarbeiter*innen, Jah-
resumsatz max. 50 Mio. Euro oder 
Jahresbilanzsumme max. 43 Mio. 
Euro unter Berücksichtigung von be-
stehenden Unternehmensverflech-
tungen 
 
Größere mittelständische Unterneh-
men, Gruppenumsatz max. 500 Mio. 
Euro 
 

Stufe 1 (Basisdigitalisierung): IT-Infra-
struktur, Standardsoftware, Mitarbeiter-
schulungen, Cloud-Migration, Breitband-
ausbau. Nur für KMU mit KfW-Digitalisie-
rungs-Check 
 
Stufe 2 (LevelUp): Digitale Transforma-
tion (ERP, MES, CRM, Industrie 4.0), IT-Si-
cherheit, digitale Geschäftsmodelle, Mit-
arbeiterschulungen 
 
Stufe 3 (HighEnd): 
a) Großprojekte (wenn Kreditbetrag 3 % 
des Jahresumsatzes übersteigt) 
b) Einsatz von Big Data oder KI mit unter-
nehmensinternen Daten (nicht Standard-
software mit integrierten KI-Tools) 
 
Gefördert werden sowohl Investitionen 
als auch laufende Kosten 
 
 

 

– Kreditbetrag von bis zu 7,5 Mio. Euro 
in Stufe 1 oder 25 Mio. Euro in Stufe 2 
und 3 

– Kein Mindestbetrag 
– Stufe 2+3 ohne Bereitstellungsprovi-

sion 
– Finanzierung bis zu 100 % der förder-

fähigen Kosten 
– Ergänzend wird ein ERP-Förderzu-

schuss angeboten (stufenabhängig, 
max. 5 % des ausgezahlten Kredits, 
Höchstbetrag 200.000 Euro) 

– Zinssatz abhängig von Bonität und Be-
sicherung, je höher die Stufe, desto 
niedriger die Zinsen 

– Haftungsfreistellung von 50 % möglich 
– Antragstellung muss über Geschäfts-

bank / Hausbank erfolgen 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Innovation-(513-514)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Digitalisierung-(511-512)/
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Bayernweite Förderprogramme 

Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

Innovationsgutschein Bayern 5
 

Kleine Unternehmen und Hand-
werksbetriebe der gewerblichen 
Wirtschaft / Freier Berufe mit Be-
triebsstätte / Niederlassung in Bayern 
sowie Existenzgründer*innen 
 
Kleine Unternehmen gemäß EU-Defi-
nition mit weniger als 50 Mitarbei-
ter*innen und max. 10 Mio. Euro Jah-
resumsatz oder -bilanzsumme unter 
Berücksichtigung von bestehenden 
Unternehmensverflechtungen 

Variante Standard 
Zusammenarbeit von kleinen Unterneh-
men und Handwerksbetrieben mit ex-
ternen Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen bei Planung, Entwicklung 
und Umsetzung neuer Produkte, Pro-
duktionsverfahren oder Dienstleistun-
gen bzw. einer wesentlichen Verbesse-
rung bestehender Produkte, Produkti-
onsverfahren und Dienstleistungen im 
Bereich technischer bzw. technologi-
scher Innovationen 
 
Variante Spezial 
Möglichkeit, Projekte mit einem höhe-
ren Finanzbedarf durchzuführen, die 
eine hochspezialisierte Begleitung be-
nötigen 

Variante Standard  
Zuwendungsfähige Ausgaben mind. 
4.000 Euro bis 30.000 Euro (mind. 40 %, 
max. 60 % Fördersatz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante Spezial 
Zuwendungsfähige Ausgaben mind. 
30.000 Euro bis 80.000 Euro (50 % För-
dersatz), wirtschaftlich riskantere Vor-
haben 

Digitalbonus Bayern 6 

Kleine Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft mit einer Betriebs-
stätte in Bayern  
 
Kleine Unternehmen mit weniger als 
50 Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquiva-
lente) und höchstens 10 Millionen 
Euro Jahresumsatz oder -bilanz-
summe 
 
Zur Bestimmung der Unternehmens-
daten ist das Jahr des letzten Jahres-
abschlusses maßgeblich. Im Antrag 
ist nur auf das antragstellende Unter-
nehmen abzustellen, Verflechtun-
gen mit anderen Unternehmen müs-
sen nicht berücksichtigt werden  
 

 

Förderung für zwei Förderbereiche: 
– Digitalisierung: Entwicklung, Einfüh-

rung oder Verbesserung von Produk-
ten, Dienstleistungen und Prozessen, 
sowie Migration und Portierung von 
IT-Systemen und IT-Anwendungen im 
Unternehmen, insbesondere durch 
den Einsatz von Robotik, Künstlicher 
Intelligenz, digitaler Zwillinge und 
moderner Simulationstechniken 

– IT-Sicherheit: Einführung oder Ver-
besserung von Prozessen der IT-Si-
cherheit im Unternehmen 

 
Gefördert werden:  

− Ausgaben für Leistungen externer 
Anbieter, einschließlich der zur Um-
setzung der Maßnahme notwendigen 
IKT-Software 

− Beratungsleistungen und Schulungs-
maßnahmen für die einzuführenden 
Lösungen können anteilig mit bis zu 
50 Prozent berücksichtigt werden 

− Bei Maßnahmen der Robotik kann zu-
sätzlich die Roboter-Hardware geför-
dert werden 

Bei Maßnahmen der IT-Sicherheit kann 
auch die notwenige IKT-Hardware ge-
fördert werden 

Fördersatz beträgt bis zu 50 % 

 
Variante Standard 
Zuschuss bis zu 7.500 Euro auf höchs-
tens 150.000 Euro zuwendungsfähige 
Aufwendungen, während der Laufzeit 
des Förderprogramms pro Förderbe-
reich einmal  

 
Variante Plus  
Zuschuss bis zu 30.000 Euro höchstens 
600.000 Euro zuwendungsfähige Auf-
wendungen für Maßnahmen mit beson-
derem Innovationsgehalt, während der 
Laufzeit des Förderprogramms nur ein-
mal (Unternehmen muss sich für einen 
Förderbereich entscheiden) 
 
Die Varianten sind untereinander nicht 
kombinierbar 
 
Mit dem Vorhaben darf erst nach bestä-
tigtem Antrageingang begonnen wer-
den 

 

 

 

 

https://www.bayern-innovativ.de/innovationsgutschein-bayern/
https://www.digitalbonus.bayern/
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Bayernweite Förderprogramme / Fortsetzung 
 

Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

Sonderprogramm „Transformation@Bayern (T@B)“ im Rahmen der Regionalförderung 7  

KMU der gewerblichen Wirtschaft mit 
einer Betriebstätte / Niederlassung in 
bayerischen Regionalfördergebieten 
 
KMU gemäß EU-Definition mit weniger 
als 250 Mitarbeiter*innen, Jahresum-
satz max. 50 Mio. Euro oder Jahresbi-
lanzsumme max. 43 Mio. Euro unter Be-
rücksichtigung von bestehenden Unter-
nehmensverflechtungen 
 
In den beihilferechtlich zulässigen Aus-
nahmefällen in C-Fördergebieten auch 
große Unternehmen (> 250 Mitarbeiter) 
nach KMU-Definition der EU  
 

Investitionen in neue Maßnahmen 
zur Digitalisierung sowie in neue in-
novative Verfahrens-, Produktions- 
und Kommunikationsprozesse 
(Transformations- und Digitalisie-
rungsvorhaben) 
Transformationsvorhaben: 
– Entwicklung bzw. Fertigung und / 

oder Markteinführung neuer oder 
wesentlich verbesserter Produkte, 
Verfahren / Prozesse oder Dienst-
leistungen 

– Kauf und Implementierung innova-
tiver Fertigungstechnologien für 
das eigene Unternehmen, die sich 
in der jeweiligen Branche noch 
nicht durchgesetzt haben 

 
Digitalisierungsvorhaben in den Be-
reichen: 
– Produktion und Verfahren, z. B. In-

dustrie 4.0, Mensch-Maschine-In-
teraktion, 3D-Druck, digitaler Zwil-
ling, Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette 

– Produkte, z. B. digitale Plattfor-
men, Usability-Verbesserungen, 
Predictive Maintenance Anwen-
dungen, produktbegleitende Steu-
erungssoftware, datenbasierte 
Dienstleistungen 

– Strategie und Organisation, z. B. 
Entwicklung Digitalisierungsstrate-
gie, Initialaufwand Nutzung von 
Cloudtechnologie, Implementie-
rung IT- und / oder Datensicher-
heitskonzept, Einführung digitaler 
Vertriebskanäle inkl. mobile e-
commerce  

 

– Voraussetzungen gemäß Bayeri-
schem Regionalförderprogramm 
(BRF) bzw.  Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) müs-
sen erfüllt sein 

– Mindestinvestitionssumme beträgt 
200.000 Euro 

 
Max. Förderquoten: 
– Bis zu 20 % für kleine Unterneh-

men (in C-Gebieten bis zu 30 %) 
– Bis zu 10 % für mittlere Unterneh-

men (in C-Gebieten bis zu 20 %) 
– Bis zu 10 % große Unternehmen 

(nur in beihilferechtlich zulässigen 
Ausnahmefällen in C-Gebieten) 
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Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

Bayerischer Transformationsfonds (BayTFS) 8  

Unternehmen in allen bayerischen 
Regionen branchenoffen und -über-
greifend 

Modul 1: Vorhaben der Entwicklung 
technologisch neuer oder deutlich 
verbesserter Produkte, Produktions-
verfahren und wissensbasierter 
Dienstleistungen (Entwicklungsvor-
haben), die im Europäischen Wirt-
schaftsraum noch nicht auf dem 
Markt sind 
 
Modul 2:  Vorhaben der Prozess- und 
Organisationsinnovationen gemäß 
Programmvorgabe 
 
Beispielsweise  
– Anwendung neuer Organisations-

methoden auf Ebene des Unter-
nehmens  

– Anwendung einer neuen oder we-
sentlich verbesserten Methode für 
die Produktion oder die Erbringung 
von Leistungen einschließlich we-
sentlicher Änderungen in Bezug 
auf Technik, Ausrüstung oder Soft-
ware auf Ebene des Unternehmens 

 
Modul 3: Investitionen in Anlagen 
zum chemischen oder biochemischen 
Recycling von Kunststoffabfällen so-
wie sonstige innovative Recycling-An-
lagen mit erheblichem Klimaschutz-
effekt, die zum Schließen von Kohlen-
stoff-Kreisläufen beitragen 

Förderrahmenbedingungen gelten 
gemäß der jeweiligen zugrundelie-
genden Förderprogramme und müs-
sen erfüllt sein: 
– Modul 1: BayTP+ 
– Modul 2: BayTP+ ergänzt um Son-

derregelungen BayTFS 
Vorhaben großer Unternehmen 
(> 250 Mitarbeiter) nach KMU-De-
finition der EU sind nur förderfä-
hig, wenn diese mit KMU wirksam 
zusammenarbeiten und die betei-
ligten KMU mindestens 30 % der 
gesamten beihilfefähigen Kosten 
tragen 

– Modul 3: BayBioökonomie-Scale-
Up ergänzt um Sonderregelungen 
BayTFS 
  
 

Max. Förderquoten: 
– Modul 1: je nach Vorhabenan-

spruch bis zu 50 % der förderfähi-
gen Aufwendungen zzgl. bis zu     
20 % für KMU 

– Modul 2: KMU bis zu 50 % und 
große Unternehmen bis zu 15 % 
der förderfähigen Aufwendungen, 
max. 12,5 Mio. Euro pro Unterneh-
men und Vorhaben 

– Modul 3: Je nach Vorhabensart bis 
zu 20 % bzw. bis zu max. 40 % der 
förderfähigen Aufwendungen, 
je nach Vorhabensart zzgl. bis zu 
20 % für KMU und zzgl. 5 % bei In-
vestitionen in C-Fördergebieten 
der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) 

 

https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/innovation/index.php
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Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

Innovationskredit 9 

Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft, einschließlich neu gegründeter 
Unternehmen, mit einer Betriebstätte / 
Niederlassung in Bayern, soweit deren 
Jahresumsatz 500 Mio. Euro nicht 
übersteigt (unter Berücksichtigung von 
bestehenden Unternehmensverflech-
tungen) 

Gefördert werden Innovationsvorha-
ben, die sich von den bisherigen Pro-
dukten und / oder Prozessen unter-
scheiden und die auf dem Markt 
bzw. im Unternehmen eingeführt 
werden sollen. Gefördert wird in drei 
Stufen: 
 
Stufe 1 (Basisinnovationen): 
Einfache Produktverbesserungen. 
Markteinführung von Innovationen. 
Finanzierung innovativer Unterneh-
men (Wachstum, F&E-Quote, Wag-
niskapital, etc.) 
 
Stufe 2 (LevelUp): 
Entwicklung neuer oder deutlich ver-
besserter Produkte / Prozesse. 
Grundlagenforschung, industrielle 
Forschung, experimentelle Entwick-
lung, Durchführbarkeitsstudien 
 
Stufe 3 (HighEnd): 
Große Vorhaben (Darlehensbetrag 
übersteigt 5 % des letzten Jahresum-
satzes), KI-Innovationen 

Finanzierung bis zu 100 % der förder-
fähigen Ausgaben 
 
Darlehenshöhe: Max. 7,5 Mio. Euro 
(Stufe 1) bis max. 15 Mio. Euro (Stu-
fen 2+3) 
 
2 % Tilgungszuschuss (nur Stufe 1) 
 
ERP-Förderzuschuss möglich (Stufen 
2+3): Stufenabhängig, max. 5 % des 
ausgezahlten Kredits, Höchstbetrag 
200.000 Euro 
 
Zinssatz abhängig von Bonität und Be-
sicherung, je höher die Stufe, desto 
niedriger die Zinsen. Der Zinssatz wird 
individuell zwischen der Hausbank 
und dem Förderadressaten anhand 
von dessen Bonität und der Werthal-
tigkeit der Sicherheiten festgelegt. 
 
Haftungsfreistellung abhängig von 
Stufe und Kreditbetrag bis zu 70 % 
möglich 
 
Antragstellung muss über Geschäfts-
bank / Hausbank erfolgen 

https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/innovation/index.php
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Programm / Adressat Förderfähige Themen Zuwendung und Besonderheiten 

Digitalisierungskredit 10
 

Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft, einschließlich neu gegründeter 
Unternehmen, mit einer Betriebstätte / 
Niederlassung in Bayern, soweit deren 
Jahresumsatz 500 Mio. Euro nicht 
übersteigt (unter Berücksichtigung von 
bestehenden Unternehmensverflech-
tungen) 
 

Gefördert werden Digitalisierungs-
vorhaben in drei Stufen: 
 
Stufe 1 (Basisdigitalisierung): IT-Hard-
ware / Software, Cloudmigration, in-
nerbetriebliche Netze. Nur für KMU 
mit Digitalisierungs-Check 
 
Stufe 2 (LevelUp): Digitale Transfor-
mation (z. B. ERP, CRM, Industrie 
4.0), IT-Sicherheit (z. B. ISO 27001), 
Mitarbeiterschulung 
 
Stufe 3 (HighEnd): Zukunftstechnolo-
gien (z. B. KI, Big Data) oder Große 
LevelUp-Digitalisierung (Darlehens-
betrag übersteigt 3 % des letzten Jah-
resumsatzes) 

Finanzierung bis zu 100 % der förder-
fähigen Ausgaben 
 
Darlehenshöhe: Max. 7,5 Mio. Euro 
(Stufe 1) bis max. 15 Mio. Euro (Stu-
fen 2+3) 
 
1 % Tilgungszuschuss (nur Stufe 1) 
 
ERP-Förderzuschuss möglich (Stufen 
2+3): Stufenabhängig, max. 5 % des 
ausgezahlten Kredits, Höchstbetrag 
200.000 Euro 
 
Zinssatz abhängig von Bonität und Be-
sicherung, je höher die Stufe, desto 
niedriger die Zinsen. Der Zinssatz wird 
individuell zwischen der Hausbank 
und dem Förderadressaten anhand 
von dessen Bonität und der Werthal-
tigkeit der Sicherheiten festgelegt. 
 
Haftungsfreistellung abhängig von 
Stufe und Kreditbetrag bis zu 70 % 
möglich 
 
Antragstellung muss über Geschäfts-
bank / Hausbank erfolgen 
 

 
 
 
Weitere Fördermittel 

Das Qualifizierungschancengesetz ermöglicht Unternehmen eine Förderung aller Beschäf-
tigten (außer Auszubildenden) im Rahmen einer abschlussorientierten Weiterbildung oder 
einer Anpassungsqualifizierung durch die Bundesagentur für Arbeit. Dabei werden bis zu 
100 Prozent der Weiterbildungskosten sowie ein Arbeitsentgeltzuschuss von ebenfalls bis 
zu 100 Prozent übernommen. 
 
Förderungen von beruflichen Weiterbildungen sind auch während Phasen von Kurzarbeit 
möglich. Der Gesetzgeber hat die Fördermöglichkeiten erweitert und angepasst, so dass 
sie jetzt noch attraktiver sind.  
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Beratungsleistungen 

Die Projektkoordination für Digitalisierung und Arbeiten 4.0 der Taskforce FKS+ berät und 
begleitet Ihr Unternehmen im technologischen Wandel durch den Aufbau digitaler Kompe-
tenzen Ihrer Mitarbeiter*innen. Sie unterstützt Sie bei Ihrer Bedarfsanalyse im Unterneh-
men, ermittelt den Qualifizierungsbedarf für Ihre Beschäftigten und bringt Sie mit passge-
nauen Bildungsangeboten und förderfähigen Qualifizierungen für Ihre Mitarbeiter*innen 
zusammen. Dabei werden die unterschiedlichen Anforderungen an Anwender*innen und 
Gestalter*innen der digitalen Arbeitswelt berücksichtigt. Essenziell ist hierbei, bei Mitar-
beiter*innen nicht nur Verständnis und Motivation für die notwendigen Veränderungen zu 
schaffen, sondern auch digitale Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. Zudem begleitet sie 
Sie bei der Heranführung an digitales Lernen im Unternehmen und stellt als Schnittstelle 
gerne den Kontakt zu den beratenden und finanzierenden Institutionen her. 

Ansprechpartner 

Stefan Hohmann 
Projektkoordination Digitalisierung und Arbeiten 4.0 
M +49 (0)170-22 41 784 
stefan.hohmann@fks-plus.de 
 
Weitere Informationen zu den Förderprogrammen erhalten Sie unter www.fks-plus.de und 
auf der nächsten Seite.  

Umfassendes und kostenfreies Serviceangebot der Taskforce FKS+ 

Das aus elf Projektkoordinator*innen bestehende Team der Taskforce FKS+ berät bayern-
weit Unternehmen aller Branchen und Größen kostenfrei zu allen Fragen der Fachkräftesi-
cherung: 
 
Individuelle Bedarfsanalyse  Qualifizierung von Beschäftigten Beratung zu Fördermitteln 
Unterstützung bei der Personalgewinnung aus dem Inland Unterstützung bei der Beschäfti-
gung von Fachkräften aus dem Ausland Unterstützung bei der Integration von Geflüchteten 

Digitalisierung und Arbeiten 4.0 
 
Die Taskforce FKS+ bietet neben ihrem umfangreichen Serviceangebot auch kostenfreie 
Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an. Weitere Informationen zu den aktu-
ellen Terminen finden Sie unter kostenfreie Online-Veranstaltungen der Taskforce FKS+ 
(vbw-bayern.de). 
 
Ausführlichere Informationen zu den Angeboten der Taskforce FKS+ und allen Ansprech-
partner*innen finden Sie online unter www.fks-plus.de. 
 
 

mailto:stefan.hohmann@fks-plus.de
mailto:stefan.hohmann@fks-plus.de
http://www.fks-plus.de/
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Kostenfreie-Online-Veranstaltungen-der-Taskforce-FKS.jsp
https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Fachkr%C3%A4ftesicherung/Kostenfreie-Online-Veranstaltungen-der-Taskforce-FKS.jsp
https://www.fks-plus.de/
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Anhang: Weiterführende Links  

 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE): Förderdatenbank Bund, Länder und 

EU: 

https://www.foerderdatenbank.de/ 

 

Die Bundesregierung – Förderberatung des Bundes – Forschung und Innovation: KMU-Defini-

tion der Europäischen Kommission: 

https://www.foerderinfo.bund.de/foerderinfo/de/beratung/faq/faq.html 

 
 

 
1 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland: Innovation – 

Beratung – Förderung: go-inno: Schnell von der guten Idee zur erfolgreichen Beratung: 

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-inno/go-inno.html 
 
2 KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau: Konsortialkredit für Innovation und Digitalisierung:  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderpro-

dukte/KfW-Kredit-f%C3%BCr-Wachstum-(290)/  

 
3 KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau: ERP-Förderkredit Innovation:  
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisie-
rung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Innovation-(513-514)/ 
 
4 KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau: ERP-Förderkredit Digitalisierung: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisie-
rung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Digitalisierung-(511-512)/ 
 
5 Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH:  

Innovationsgutschein Bayern:  

https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/innovati-

onsgutschein-bayern/ 
 
6 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi): Digi-

talbonus.Bayern: 

https://www.digitalbonus.bayern/ 
 
7 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi): Regi-

onalförderung, Sonderprogramm Transformation@Bayern (T@B) 

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/regionalfoerderung/ 
 
8 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi): Baye-

rischer Transformationsfond 

https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/bayerischer-transformationsfonds/ 

 

https://www.foerderdatenbank.de/
https://www.foerderinfo.bund.de/foerderinfo/de/beratung/faq/faq.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-inno/go-inno.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Kredit-f%C3%BCr-Wachstum-(290)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Kredit-f%C3%BCr-Wachstum-(290)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Innovation-(513-514)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Innovation-(513-514)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Digitalisierung-(511-512)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation-und-Digitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/ERP-F%C3%B6rderkredit-Digitalisierung-(511-512)/
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/innovationsgutschein-bayern/
https://www.bayern-innovativ.de/leistungen/projekttraeger/projekttraeger-bayern/innovationsgutschein-bayern/
https://www.digitalbonus.bayern/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/regionalfoerderung/
https://www.stmwi.bayern.de/foerderungen/bayerischer-transformationsfonds/
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9 LfA Förderbank Bayern: Wir fördern Bayern:  

https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/innovationskre-

dit/index.php 

 
10 LfA Förderbank Bayern: Wir fördern Bayern:  

https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/Digitalisierungs-

kredit/index.php 

https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/innovationskredit/index.php
https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/innovationskredit/index.php
https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/Digitalisierungskredit/index.php
https://www.lfa.de/website/de/foerderangebote/transformation/innovation/Digitalisierungskredit/index.php

